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19. Jahrgang Herausgegeben vom Bürgermeister der Stadt Tönisvorst Donnerstag, 22. August 2013  
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Amtlicher Teil: 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Tönisvorst über örtliche Bauvorschriften gemäß § 103 Bauordnung 
NW für den Bereich des Bebauungsplanes Tö-6c „Biwak-Nord“, Stadtteil St. Tönis vom 13.08.2013 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
vom 14.7.1994 (GV. NW. S. 666/SGV NRW 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, in Verbindung mit § 86 der Bauordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen BauO NW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256/SGV.NRW S.232), in der z. Zt. geltenden 
Fassung, in seiner Sitzung am 18.07.2013 folgende Änderung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die bestehenden gestalterischen Festsetzungen über örtliche Bauvorschriften zu Vorgärten und Einfriedigungen für den Be-
reich des Bebauungsplanes Tö-6c „Biwak-Nord“, Stadtteil St. Tönis, wird wie folgt geändert: 
 

 Im 2. Absatz wird der Satz: 
 
 "Außerhalb der Vorgärten sind Einfriedigungen nur mit einem bis zu 1,25 m hohen Zaun mit Bepflanzung zulässig" 
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 ersetzt durch den Satz: 
 
 "Außerhalb des Vorgartens sind außer Hecken Einfriedigungen nur mit einem bis zu 1,50 m hohen Maschendraht-, Stabgitter- 

oder Holzzaun zulässig, soweit es sich bei der Einfriedigung nicht um Trennmauern zwischen Reihenhaus- und Doppelhaus-
einheiten handelt." 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt mit Ablauf des Erscheinungstages des Amtsblattes der Stadt Tönisvorst, in dem sie bekanntgemacht wird, 
in Kraft. 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
vom 14.07.1994 (GV NW S. 666/SGV NW 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 1. Änderungssatzung über örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan Tö-6c „Biwak-Nord“ wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999 in der 
zurzeit geltenden Fassung. 
 
 
Tönisvorst, den 13.08.2013 
Der Bürgermeister 
Gez. Goßen 

 
          Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 19/Nr. 15/S. 95 

--------- 
 
 
 

96



 

 97 
 

 

Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst: Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes Tö-6c "Biwak-Nord", 
Stadtteil St. Tönis, hier: Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 18.07.2013 die Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-6c "Biwak-Nord", 7. Änderung, 
gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. gelten-
den Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. geltenden Fassung, als Satzung be-
schlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-6c "Biwak-Nord", 7. Änderung ist im nachstehenden Kartenausschnitt gekenn-
zeichnet. 
 

 
 
 

Ziel und Zweck der Bebauungsplanänderung im vereinfachten Änderungsverfahren gemäß § 13 BauGB ist die Schaffung von 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von Wintergärten und Terrassenüberdachungen sowie die enthaltenen 
Regelungen für Nebenanlagen außerhalb der überbaubaren Flächen zu harmonisieren. Gleichzeitig werden zwei Baufenster 
geringfügig erweitert. 
 
Der Bebauungsplan Tö-6c "Biwak-Nord", 7. Änderung wird einschließlich Begründung in der Abteilung Stadtplanung im 
Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 1 und 2, während der Öffnungszeiten (montags bis mittwochs von 
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr 
bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der dazugehörigen Begrün-
dung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
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Hinweise: 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-

ungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich ge-

genüber der Stadt Tönisvorst unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschädi-

gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres 
seit deren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 18.07.2013 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Tö-6c "Biwak-Nord", 7. Änderung, 
Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan zur Einsichtnahme bereitgehalten wird und die aufgrund des Baugesetzbuches und der 
Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
 
Tönisvorst, den 13.08.2013 
Der  Bürgermeister 
Gez. Goßen 
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Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst: Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Tö-22            
"südl. Hospitalstraße", Stadtteil St. Tönis, hier: Satzungsbeschluss 
 
Der Rat der Stadt Tönisvorst hat am 18.07.2013 die Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-22 "südl. Hospitalstraße", 2. Ände-
rung, gemäß § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), in der z. Zt. 
geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung NW, in der z.Zt. geltenden Fassung, als Satzung 
beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-22 "südl. Hospitalstraße", 2. Änderung ist im nachstehenden Kartenausschnitt 
gekennzeichnet. 
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Ziel und Zweck der Bebauungsplanänderung ist die Festsetzung von überbaubaren Flächen zur Erweiterung von Anlagen für 
Gartenbaubetriebe. 
 
Der Bebauungsplan Tö-22 "südl. Hospitalstraße", 2. Änderung wird einschließlich Begründung in der Abteilung Stadtplanung 
im Verwaltungsgebäude Vorst, St. Töniser Str. 8, Zimmer 1 und 2, während der Öffnungszeiten (montags bis mittwochs von 
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr 
bis 12.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt des Bebauungsplanes und der dazugehörigen Begrün-
dung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
 
Hinweise: 
 
1. Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen: 
 Unbeachtlich werden 
 1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, 
 2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-

ungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich ge-

genüber der Stadt Tönisvorst unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach kann der Entschädi-

gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile einge-
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treten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

 
3. Nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV. NW. S. 666/SGV. NW. 2023), in der z. Zt. geltenden Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes nach Ablauf eines Jahres 
seit deren Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 b) dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Tönisvorst vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Der vom Rat der Stadt Tönisvorst am 18.07.2013 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Tö-22 "südl. Hospitalstraße", 2. 
Änderung, Ort und Zeit, in der der Bebauungsplan zur Einsichtnahme bereitgehalten wird und die aufgrund des Baugesetzbu-
ches und der Gemeindeordnung NW erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Hauptsatzung 
der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999, in der z. Zt. geltenden Fassung. 
 
Tönisvorst, den 13.08.2013 
 
Der Bürgermeister 
Gez. Goßen 
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Bekanntmachung Kommunalwahlen 2014; Wahl der Beisitzer und stellvertretenden Beisitzer des Wahlausschusses 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) in der z. 
Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit § 6 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der 
Stadt Tönisvorst in seiner Sitzung am 18.Juli 2013 folgende Personen in den Wahlausschuss gewählt: 
 

als Beisitzer     als stellvertretenden Beisitzer 
 
Andreas Hamacher    Helmut Drüggen 
Christiane Tille-Gander    Thomas Kroschwald 
Maik Giesen     Christian Rütten 
Michael Höhn     Anja Müller 
Dr. Michael Horst    Uwe Leuchtenberg 
Hans-Joachim Kremser    Rolf Seegers 
Helge Schwarz     Christa Voßdahls 
Rüdiger Eberspächer    Axel Brink 
Markus Thienenkamp    Torsten Frick 
Jürgen Cox     Elisabeth Schwarz 

 

Die Namen der Beisitzer des Wahlausschusses und ihrer Stellvertreter werden hiermit gem. § 6 Abs. 1 der Kommunalwahlord-
nung öffentlich bekannt gemacht. 

Tönisvorst, den 13. August 2013 
Der Bürgermeister 
Gez. Goßen 
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Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag am 22. September 2013 
 
 
1.  Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Wahlbezirke der Gemeinde Tönisvorst wird in der Zeit vom  

2. bis 6. September 2013 (20. Bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der  
Stadtverwaltung Tönisvorst, Wahlamt, Bahnstraße 15, 47918 Tönisvorst, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme  
bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im  
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit  
der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu  
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht  
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver- 
merk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesmeldegesetze  
eingetragen ist.  
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät  
möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 2. September 2013 bis  

6. September 2013, spätestens am 6. September 2013 bis 11.30 Uhr bei der Stadt Tönisvorst, Wahlamt,  
Bahnstraße 15, 47918 Tönisvorst, Einspruch einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 1. September 2013 eine  
 Wahlbenachrichtigung. 
 
 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das  

Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein  
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 111 Viersen durch Stimmabgabe in einem beliebigen  
 Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag, 
 
 5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter 
 
 5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter 
 
  a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das  

Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung  (bis zum 1. September) oder die  
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum  
6. September 2013) versäumt hat. 

   
  b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der  

Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden  
ist,  

   
  c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach  
   Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
 
 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 20. September 2013,  

18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare  
elektronische Übermittlung als gewahrt. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht  
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis  
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe  a) bis c)  
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu  
berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person  
bedienen. 
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6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
 - einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
 - einen amtlichen,  mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten  

Wahlbriefumschlag und 
-        ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die an-
gegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

Tönisvorst, den 26. August 2013 
Der Wahlleiter 
Gez. Goßen 
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Nichtamtlicher Teil: 
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Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt 
ist kostenlos und kann via E-Mail entsprechend kosten-
los zugeschickt werden. So liegt auch das Amtsblatt für 
Selbstabholer kostenlos zur Mitnahme in den Verwal-
tungsgebäuden aus (Auslegestellen siehe rechte Spalte). 
Die Kostenpauschale für das Jahresabonnement umfasst 
lediglich das Porto. Wer das Amtsblatt via E-Mail er-
halten möchte: einfach an info@toenisvorst.de schrei-
ben. 
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Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hochstr. 28 
Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Ringstr. 1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Deutsche Bank, Filiale Tönisvorst, Hochstraße 5 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Kindergarten Bruckner Str. 16 

Hiermit bestelle ich das Tönisvorster 
 Amtsblatt  

in einer Zahl von  ________ Exemplaren im Jahresabonnement 

ab sofort  /  ab dem __________________ 
 
 dauerhaft (bei jährl. Kündigung) 
 für die Dauer nur 1 Jahres 
  
zum Jahresbezugspreis von 21,-- €.    
 
Tönisvorst, den ___________________   ___________________________________ 
        (Unterschrift) 

Zustellanschrift : 

Name/Vorname : _________________________________________________ 

Straße  : _________________________________________________ 

Ort  : _________________________________________________ 

 

 

An den 
Bürgermeister 
Pressestelle 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 
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